
 

„Von der Kammer 
EMPFOHLENES 
Unternehmen” 

 
 

SCHUTZMARKE DES 
VERTRAUENS 

 
 

 Vorschriftsmäßig betriebenes 
Unternehmen mit entsprechender 
finanzieller Basis und Zahlungsdisziplin 
 

 Das Unternehmen ist sowohl seinen 
Kunden gegenüber als auch aus 
ethischem Aspekt zuverlässig 
 

 Sein Marktverhalten verkörpert eine 
ausgezeichnete Qualität 
 

 Die Mitarbeiter werden geschätzt und 
ihre Weiterbildung ständig gefördert, die 
Mitarbeiterzufriedenheit wird regelmäßig 
gemessen 

 
 
 

 Die Kundenzufriedenheit wird 
regelmäßig gemessen 
 

 Das Umweltbewusstsein spielt eine 
vorrangige Rolle in seiner Tätigkeit 

 

 Ein wichtiger Schwerpunkt seines 
Engagements ist die soziale 
Verantwortung (CSR) 

 

 Das Unternehmen verfügt über ein klar 
ausgeprägtes Zukunftsbild 

 
Die Handels- und Industriekammer des Komitats Győr-Moson-Sopron hat für ihre 
freiwilligen Kammermitglieder so ein Schutzmarkenqualifizierungssystem errichtet, das 
auch zurzeit betrieben wird bzw. in das einer aufgrund seiner Bewerbung aufgenommen 
werden kann. Die Bewerbungen werden von einer unabhängigen Kommission nach 
strengen Qualitätskriterien beurteilt. Die Nutzung der Schutzmarke gilt für ein Jahr, und sie 
kann durch eine erneute Bewerbung verlängert werden. Die Kommission berücksichtigt bei 
der Beurteilung auch die im EFZM Exzellenzmodell festgelegten Kriterien. 
 

 
 

Was bedeutet zusammenfassend die Schutzmarke „von der 
Kammer EMPFOHLENES Unternehmen”? 

 
 

GLAUBWÜRDIGKEIT, FACHKOMPETENZ, QUALITÄT, 
ZUVERLÄSSIGKEIT 


